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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1997 §7;

AsylG 1997 §8;

AVG §67d;

EGVG Art2 Abs2 D Z43a;

Rechtssatz

Wird im Berufungsverfahren ein konkreter, neuer Sachverhalt behauptet, so ist es dem unabhängigen

Bundesasylsenat verwehrt, durch Würdigung der Berufungsangaben als unglaubwürdig den Sachverhalt ohne

Durchführung einer ö?entlichen mündlichen Verhandlung und insbesondere ohne den Asylwerber selbst persönlich

einzuvernehmen als geklärt anzusehen (Hinweis E vom 22. April 1999, Zl. 98/20/0411). Dies ergibt sich nicht zuletzt aus

der Wichtigkeit des persönlichen Eindruckes des entscheidenden Organes der Behörde für die Bewertung der

Glaubwürdigkeit der Angaben des Asylwerbers .
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